
 

 
 

Verwaltungsvorlage 
Vorlage-Nr.: 2423-2008/DaDi vom 04.11.2008  
Aktenzeichen: 212-001 

Fachbereich: B/1 - Schulservice 

Beteiligungen: 

B - Kreisbeigeordneter 
B/8 - Schulentwicklung 
L - Landrat 
L/2 - Finanz- und Rechnungswesen 

Kostenstelle: 340001 Schulservice 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 
 2. Schul-, Kultur- und 

Sportausschuss 
Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 3. Kreistag Ö Zur abschließenden 
Beschlussfassung  

Betreff: Übernahme von Schülerbeförderungskosten für SchuB-Klassen (Schule und 
Beruf) 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Ab dem Schuljahr 2009/2010 erhalten Schülerinnen und Schüler, die SchuB-Klassen besuchen, das 
MobiTick, sofern der Schulweg zur nächstgelegenen Schule mit diesem spezifischen Angebot 
länger als 3 km ist. Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan des Jahres 2009 im Produkt 
340914 unter der Kontenobergruppe 78, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Kreistag,  
haushaltsrechtlich zur Verfügung.  
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Begründung: 
 
Ab August 2009 (Schuljahr 2009/10) sollen Schülerinnen und Schüler, die SchuB-Klassen 
besuchen, das MobiTick erhalten, sofern der Schulweg zur nächstgelegenen Schule mit diesem 
spezifischen Angebot länger als 3 km ist.  Die zusätzlichen Aufwendungen für die 
Schülerbeförderung betragen rund 20.000 Euro jährlich. (zur Zeit 252,-- Euro pro Schüler und 
Schuljahr). Es handelt sich um eine freiwillige Leistung. Gemäß § 161 Hess. Schulgesetz besteht 
kein Anspruch auf Übernahme der Beförderungskosten. 
 
Die Genehmigung für die Errichtung, Durchführung und den Einzugsbereich von SchuB-Klassen 
erfolgt durch das Hessische Kultusministerium in Abstimmung mit dem Staatlichen Schulamt auf 
Antrag der Schulen. Lehrer in SchuB-Klassen werden von einem Sozialpädagogen unterstützt, 
welcher vom Staatlichen Schulamt finanziert wird. 
 
Es handelt sich um Schülerinnen und Schüler, deren Stärken, Kompetenzen und Arbeitshaltung 
besonders gefördert werden müssen. Sie kommen in der Regel aus sozial benachteiligten Familien. 
Ziel ist das Erreichen des Hauptschulabschlusses und damit die Verhinderung weiterer Schul- bzw. 
Ausbildungsabbrüche sowie das Vermeiden von unnötigen Warteschleifen, die auch den 
Jugendhilfeträger unter Umständen belasten Das Konzept, auf dessen Grundlage diese Jugendlichen 
gefördert werden, ist auf die spezifischen Probleme und Bedürfnisse unterrichtsmüder und 
abschlussgefährdeter Schülerinnen und Schüler zugeschnitten. An drei Tagen pro Woche nehmen 
sie an einem regulären Schulunterricht teil, der wöchentlich 18 bis 21 Unterrichtsstunden umfasst. 
An den anderen beiden Wochentagen lernen die Jugendlichen in Betrieben. Voraussetzung für den 
Besuch einer Schub-Klasse, ist der Antrag der Schülerinnen und Schüler sowie die Empfehlung der 
Klassenkonferenz. Diese müssen mindestens sieben Schulbesuchsjahre absolviert haben.  
 
Mit den Schulleitungen soll vereinbart werden, dass die MobiTick-Marken monatlich in der Schule 
an die Schülerinnen und Schüler der SchuB-Klassen ausgegeben werden, damit kein Missbrauch 
entsteht und gleichzeitig ein Anreiz gegeben ist, regelmäßig die Schule zu besuchen. 
 
Im Schuljahr 2008/09 besuchen 106 Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis SchuB-Klassen, 
davon sind 69 Fahrschüler an den fünf Standorten: 
Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim, Eduard-Flanagan-Schule, Babenhausen, Albert-
Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern, Gutenbergschule Darmstadt und Ernst-Elias-Niebergall-Schule, 
Darmstadt. 
 
Gerhart-Hauptmann-Schule Griesheim 60 Schüler  davon Fahrschüler 30 
Albert-Schweitzer Schule Groß-Zimmern 17 Schüler  davon Fahrschüler 15 
Eduard-Flanagan-Schule Babenhausen 12 Schüler  davon Fahrschüler  7 
Gutenbergschule Darmstadt      Fahrschüler  13 
Ernst-Elias-Niebergallschule Darmstadt    Fahrschüler   4 
 
Eine Umfrage bei anderen Hessischen Schulträgern hat ergeben, dass von 16 Schulträgern, die sich 
auf die Umfrage gemeldet haben, 14 die Kosten für die Schülerbeförderung übernehmen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Kostenstelle: 340001 
Produkt: 340-914 

Investitionsmaßnahme:  
  

Aufwendungen 2008 2009 2010 
Sachkonto: 7842100 0,00 EUR 8.500 EUR 20.000 EUR
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Erträge 2008 2009 2010 
Sachkonto:  0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
 
 
 


